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Otto Normalbürger, Schrottgasse 5, 000000 Ohnmachtsdorf
                                                                                               22.11.2009

Betrifft: Beschwerde zur Bundestagswahl am 27.9.2009
Hiermit lege ich form- und fristgerecht Beschwerde ein.
Erstens:

Ich rüge, dass die Wahlen nicht dem Erfordernis der „freien Wahl“ im Sinne des Art. 38,1 GG genügt haben.
Ich rüge, dass die Auszählung der Wahlergebnisse nicht dem Erfordernis der Gleichbehandlung nach Art. 3(3) GG genügt haben.
Begründung:
Zum Begriff der „Freiheit“ gehört ohne jeden Zweifel die Möglichkeit, bei einer Entscheidung  „Nein“ sagen zu können.
Dies wurde dadurch, dass der Stimmzettel kein entsprechendes Kästchen „Nein“ oder „Enthaltung“ enthielt, verwehrt.

Das Votum für eine Partei oder Person beinhaltet zwangsläufig das Bekenntnis zu dieser Partei oder Person.

Das Grundgesetz verbietet es aber, irgendjemanden zu einem Bekenntnis zu zwingen oder auch nur psychologisch zu nötigen. 

Der Wahlschein suggerierte dem Wähler, dass er sich für einen der Vorschläge entscheiden müsse, eine andere Möglichkeit gäbe es nicht.

Wenn er zur Wahl geht mit dem Gedanken, “irgendwas muss ich ja schließlich wählen“, so ist das Ergebnis unter keinem denkbaren Gesichtspunkt der freie politische Wille des Wählers, sondern ein Ergebnis, das unter psychischem Druck zustande gekommen ist. Der Wähler glaubte, und das wurde ihm vor der Wahl von allen Seiten suggeriert, er sei nur dann ein guter Bürger und  Demokrat, wenn er wählen geht. 
Dieser Druck aber verfälscht das Wahlergebnis, denn er verleitet den Wähler dazu, das vermeintlich kleinere Übel zu wählen.

Das wiederum  heißt, dass er entgegen seinem wirklichen Willen entscheidet.

Damit war das Erfordernis „freie Wahl“ in Art. 38 GG entscheidend eingeschränkt.

Selbst wenn man unterstellt, dass bei den Wahlen das Fernbleiben und Nichtwählen/Ungültigwählen einem NEIN zu den Parteien entspräche, so ist deutlich, dass ca. 28% der Wahlberechtigten bei der Auszählung der Wählerstimmen im Ergebnis gänzlich unberücksichtigt blieben. Damit ist das Erfordernis „Niemand darf wegen …..seiner politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“ aus Art.3 (3) verletzt.
Aus den o.a. Gesichtspunkten ist der am 27.9. „gewählte“ Bundestag nicht vom Souverän legitimiert.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zweitens:
Ich rüge, dass die Anzahl der Sitze  im neugewählten Bundestag zahlenmäßig nicht dem Anteil der abgegebenen Stimmen entspricht.

Laut amtlichem Endergebnis entfallen auf die Union CDU 27,3% und CSU 6,5% der Stimmen, auf die FDP 14,6% der Stimmen.

Das sind zusammen 48,4% der Stimmen!
Bei der Sitzverteilung werden aber der Koalition 55,52 % zugewiesen!

( CDU 194, CSU 45, FDP 93 = 332 Sitze) 

Die Sitzverteilung muss logischerweise der  Zweitstimmenverteilung folgen, denn die nur lokal relevanten Erststimmen für die Direktkandidaten können unter keinem Gesichtspunkt dem Wählerwillen des gesamten Volkes zugerechnet werden. Deren Anzahl muss dem also dem Zweitstimmenanteil angepasst werden.

So ist die unlogische Situation entstanden, dass statt der 598 Sitze, (das ist die Sollstärke), ganze 622 Sitze verteilt wurden, also zusätzliche 24 Sitze. 

Damit hat die Koalition ein politisches Gewicht von 55,52 %, obwohl sie nur von 48,4% der Bürger gewählt wurde.

Das ist 
a)  unlogisch, verstößt also gegen die Denkgesetze und ist deshalb nicht akzeptabel. Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Mehrheit entscheidet.
b) nicht vereinbar mit dem Art.20,2 GG, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Hier gibt es eine politische Macht von 7,12%,  (55,52 abzüglich 48,4), die nicht durch die Wählerstimmen legitimiert sind, aber in der konkreten Situation den Ausschlag geben.
Das alles wiegt umso schwerer, als die Hauptaufgabe des Parlaments die Gesetzgebung ist.
Gegenwärtig ist die agierende Bundesregierung im Begriff, durch verantwortungslose Steuergesetzgebung unserem Land großen Schaden zuzufügen.

Deshalb ist alsbaldiges Handeln geboten.
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